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RS OGH 1951/10/10 2Ob598/51,
5Ob320/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1951

Norm

EO §9 A

KO §59

Rechtssatz

Die vom Masseverwalter in einem Prozeß erstrittenen Kosten können nach Aufhebung des Konkurses nicht von ihm,

sondern nur vom Gemeinschuldner im Exekutionsverfahren eingetrieben werden, mag auch der Konkurs schon vor

der Urteilsfällung aufgehoben worden sein.
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